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Einleitung  
 
Willkommen zu meinem sechsten Tutorial. 
Heute möchte ich euch einmal etwas anderes weitergeben ;-) 
 
Seid ihr schoneinmal in der Situation gewesen, dass euch jemand aus dem Auto den 
Stinkfinger gezeigt oder beinahe umgefahren hat? 
Habt ihr euch irgendwann mal die Frage gestellt, wer da die ganze Zeit mit seinem 
Wagen um euer Haus kurvt ? (Nein Paranoia bei Seite...) *g*  
Oder hattet ihr euch einfach mal gefragt, ob man den Inhaber eines Wagens anhand 
seiner Autonummer identifizieren kann? 
 
In diesem Manual werden wir etwas über den Aufbau von Schweizer Autonummern 
erfahren und ob wir herausfinden können, wem eine Autonummer gehört. 
 
Informationen über die Autonummern 
 
Die Schweizerischen Autokennzeichen werden von den Motorfahrzeugbehörden des 
jeweiligen Kantones ausgegeben. 
Dabei finden zweistellige alphabetische Kurzeichen für die Kantone (z.B. BL) mit 
einer ein- bis sechsstelligen Nummer Verwendung. 
 
Bislang werden Buchstaben in Autokennzeichen also nur für die Kantone und 
Sondernutzungen, zu denen ich nachher kommen werde verwendet. 
 
Der Einfache Aufbau einer Autonummer sieht folgendermassen aus: 
 
BL - XXX XXX (Kanton Basel-Landschaft) 
 
Das vordere Kennzeichen enthält nur Kantonskürzel und Nummer, das hintere 
Kennzeichen zusätzlich links das Schweizerwappen, rechts das jeweilige 
Kantonswappen. 
 
 
 
 
 
 



Sondernutzung 
 
Findet man auf einer Autonummer hinter der Nummer einen Buchstaben, so handelt 
es sich um eine Sondernutzung. 
 
U Händlerschilder 
Z Zollnummer 
 
Bundeskennzeichen 
 
Zivile Fahrzeuge des Bundes tragen das Schweizerwappen gefolgt von einem 
“A“(Administration) 
Die erste Ziffer der fünfstelligen Nummer steht für das Departement zu dem der 
Wagen gehört. 
 

A - 
1XXXX  

EDA  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  

A - 
2XXXX  

EDI  Eidgenössisches Departement des Innern  

A - 
3XXXX  

EJPD  Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  

A - 
4XXXX  

VBS  
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport  

A - 
5XXXX  

EFD  Eidgenössisches Finanzdepartement  

A - 
6XXXX  

EVD  Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement  

A - 
7XXXX  

UVEK 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation  

 
Militär 
 
Militärische Fahrzeuge tragen das Schweizer Wappen gefolgt von einem “M“ (Militär) 

Farben  

In den meisten Kantonen ist es möglich, Kennzeichen mit der gleichen Nummer, in 
verschiedenen Farben zu finden. Die Farben unterscheiden die Arten der 
Verwendung bzw. Fahrzeugtypen.  
 

"Blau"  Arbeitsfahrzeuge  

"Braun" Ausnahmefahrzeuge  

"Gelb"  Kleinmotorräder und Leichtmotorfahrzeuge  

"Grün"  Landwirtschaftliche Fahrzeuge  

"Weiss" 
Motorwagen, Motorräder, Klein- und dreirädrige Fahrzeuge, Motoreinachser 
und Anhänger  

 
 



Halterauskünfte 
 
Es ist Möglich bei gewissen Kantonen Schildabfragen zu machen, um den Besitzer 
der jeweiligen Autonummer ausfindig zu machen. 
Warum gewisse Kantone dies zulassen und andere nicht wäre mir nicht bekannt 
(Föderalismus vielleicht) 
 
Im Kanton Basel-Landschaft ist dies Möglich und das Gesetz sagt folgendes dazu: 
 
Gemäss Art. 126 Abs. 1 der Verordnung vom 27.10.1976 über die Zulassung von 
Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) können "Namen und Adresse 
von Inhabern eines Kontrollschildes jedermann bekanntgegeben werden". 
 
Haltet nach einem Wagen Ausschau, der ein BL Schild trägt und schreibt euch die 
Kennzeichnung auf.  
Habt ihr euch die Kennzeichnung notiert, setzen wir uns an den Computer und gehen 
ins Internet. Um nun an die Infos zu kommen, bedienen wir uns bei der 
Basellandschaftlichen Motorfahrzeugskontrolle und rufen dazu folgenden Link auf: 
 
http://www.schmfk.bl.ch/ 
 

 
 
Ihr bekommt nun den Namen und die Adresse, des Inhabers heraus. 
 
In einigen Fällen kann es auch vorkommen, dass die Schildabfrage verweigert wird. 
Man hat aus Datenschutzgründen die Möglichkeit gegen eine Gebühr zu beantragen, 
dass diese nicht öffentlich Abfragbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natürlich ist der Kanton Baselland nicht der einzige, welcher uns diese Dienstleistung 
anbietet. 
 
Kanton Solothurn 
 
http://www.mfk-so.ch/ebene_01/index_fz.htm 
 

 

 

Kanton Thurgau 
 
http://www.autoindex.tg.ch 
 

 

 

Kanton Graubünden 
 
http://www.autoindex.gr.ch 
 

 

 

Kanton Appenzell Innerrhoden/Ausserrhoden 
 
http://www.autoindex.ai.ch 
http://www.autoindex.ar.ch 

Kanton  Freiburg 

http://www.autoindex.ocn.ch 

Kanton St.Gallen 

http://www.autoindex.sg.ch 



Kanton Vallis  
 
http://www.vs.ch/cari-online/rechDet?language=de 
 
Somit wäre ich am Ende meines kleinen Tutorials angelangt! 
Dies wären alle mir bekannten Halterauskünfte ;-) 
 
Falls euer Kanton nicht aufgeführt ist, hilft euch vielleicht die Vereinigung 
Schweizerischer Strassenverkehrsämter weiter. 
 
http://www.asa.ch 
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